
der Ahß. E 1 s e r und. Genossen 

an den Bu.ndesminister fUr soziale Verwe.ltung'~ 

betreffend die Erlnssunß der 2. Durohführullcsverorcl.nunc zum Invnliden­

a1nstolluncs5caotze 
_ ....... -.-// 

Seit mehr als f'tinf Jahren ist das Invalideneinstelhmt3's~esetz be­

reits in Kraft, und bei riohtiger und energischer Durcl~ül~ul'lC dieses 

Gesetzeß müsste jeder Invalide, der dnr;,:uf Anspruch llat, einen entspre­

chenden ~rbeitsl'latz erbalten haben. Aber bei den Arbei tsvermittluncen 

warten nooh viele Invalide auf ihre Vermittlunß, soi eS$ d:'.ss sie über­

haU1Jt noch nicht eingestellt 'Hurden, sei es, c1ass sie ihren vermitteltEm 

Arbeitsplatz wieder verloren haben. Ihre Z9.J.'il steict, da sich die privaten 

Unternehmer vielfeoh weigern, das Gesetz voll ctu:L4 ohzufülu-en, und lieber 

die gerinGe Äusgloiohstaxe beza.hlen, a.ls ihrer Einstollungs,pflioht zu 

genüG'en. Die VormittlunG'Sstellen geben sich zwar alle MÜhe, aber. sie 

haben vo~ Ministerium für soziale Ve;rualtune l1ic./,lt dio Unterstützu.ng, die 

notwendißwä.re, um die Unternehmer zur strikten ~inhaltung des Gesetzes 

.zu zwingon. Das bat seinen guten Grund~ der Staat selbst erfüllt nämlich 

das Ges~tz n1cht. 

Der § 1 Abs. ! des Invalideneintellungscesetzes bestimmt auedriick-

lieh& 

":Der ))und, die Lä~lder (Stadt Wien), Bozirke und Gemeindon sind vor ... 

ptlichtet, auf mindestene 5 % ihrer .Arbeit.aplätzo, zu denen auch die 

Dio#stposton der in /einem öffentlich-rochtliohen DioristvorhB,l tnis stohen­

cl,an Beamton reohnon, Invalide zu b eschllftigen. n 

17ie stoht es aber mit der ErfUllung diesol' gosetzlichon Einstcl­

lungsp:t'liCht boi den öffontliohen Stellen? Man stellt Invalide nicht' oin, 

Ulan ignoriert das Geset z. 

J)10 öffontlichon Stellen lcönl1en sich übor das Gesetz hill'','cgsotzon, 

woil das Bundesminiator!um für soziale VcrHul tung bis heute dia im 

§ 1 Aba. 5 des In-vslidoneinstolluncscosotzos vorC;Jsohon Verordnung, die 
.' 

sogenannte 2. Durchführungsverordnung , nicht erlassen hat, Diose Tatea.ohe 

tuhrt dazu, dass die privaten UntcrnOhmungon unter Borufung auf das 
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aohleohte :Beispiol der öffent1iohen Stollen die gesetzlichen Vorsohriften 

ü'bo:, die E:Lnstollung .und den KündigunGsschutz Invalider vielfach aussor 

aoJat lassen. "Bezeiohnend für die Geringschätzung des Gesetzes iatoB p dass 

410 in Wien als Komponsation für die Nichtoinstol1ung von Invaliden 

von priva'tol1 Unternehmern eingegangeno SumlllO - von oin€lr halbon M:Lllion 

So.billing - zum grosson Teil im Exokutionswogeingetrioben werdon mussto. 

Es ist oin ~kandal, wenn ein Ministerium ein von ihm selbst aus­

gearbeitetes -und v~m Nationalrat beschlossenes Gesetz jahrclang sabo­

tiert e Dia privaten Di~nstgeber sahen daril1 solbatvol'Gtär:i.llich eino 

direkte A.ufforderung~ auch ihrersoits dns Gesotz nicht oinzuhaltell. 

Dio unterzeiohneten .Abcrcordn~ten richten daher an den Herrn 

Bundcoministo~ fül' soziale Ve:roa1tWl€ die folgende 

Anfrage: 

Ist do~ Herr Bundesministor für soziale Vo~"altunc borcit p dafür 

80rge zu tragen, dnss endlich die 2. Durchführungsvoro rdnungzum Inva­

lidonoinstGlluncrsg,osetz unverzüglich erlasson und damit die gcsctzli.ch 

vorgosohene Einsto11ungs- und Bcaohäftigunzspflicht für Inva1ido auoh 

b ... oi tstfent11ohon atellen erfüllt nird? 

-.-.-0" 
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